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VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTIGE ANGABEN1 

 
Patrick Kunz, FREIE WÄHLER  
 
 
Individuelle Erläuterungen zu den veröffentlichungspflichtigen Angaben befinden sich auf der 
Homepage von Patrick Kunz. 
 
 
Berufliche Tätigkeiten vor der Mitgliedschaft im Landtag Rheinland-Pfalz 

Bildungszentrum der Bundeswehr, Mannheim 
Presse- und Informationsarbeit 

Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts 

Landesjugendamt, Mainz 
Stellvertretendes Mitglied des Landesjugendhilfeausschusses (seit Juli 2021) 

Medienanstalt Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen am Rhein 
Mitglied der Versammlung (seit Juli 2021) 

Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, Mainz 
Mitglied des Landesbeirates für Migration und Integration (seit November 2021)  

Stadt Schifferstadt, Schifferstadt 
Mitglied des Ausschusses Projekt Soziale Stadt 
Stellvertretendes Mitglied des Werksausschusses Stadtwerke 
Stellvertretendes Mitglied des Kultur- und Sportausschusses 

Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen 

Europa-Union Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Mainz 
Mitglied des Parlamentarischen Beirates (seit Dezember 2021) 

Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e.V. / Maison de Rhénanie- Palatinat á Dijon, Mainz 
Mitglied des Vorstandes (seit November 2021) 

 

  

18. Wahlperiode  

 

http://www.in-zukunft-patrick.de/
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1 Ergänzende Hinweise zur Höhe der veröffentlichten Einkünfte: 
 
Für die Höhe der Einkünfte sind nach den Verhaltensregeln die zugeflossenen Bruttobeträge 
einschließlich Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen maßgebend. Nicht in Abzug gebracht 
werden daher Steuern und Abgaben, eigene Aufwendungen, Werbungskosten, Betriebsausgaben sowie 
sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet daher nicht das zu 
versteuernde Einkommen. 
 
Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt 
werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden die ausgekehrten Anteile am Gesellschafts-
gewinn mit der Angabe „Gewinn“ veröffentlicht. 
 
Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen siehe auch die Hinweise zur 
Veröffentlichung der Angaben nach den Verhaltensregeln auf der Internetseite des Landtags 
Rheinland-Pfalz. 
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